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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet im Bereich des Asylrechts
endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die am (...) geborene Tochter der
Beschwerdeführerin ist in das Beschwerdeverfahren einzubeziehen. Die
Beschwerdeführenden sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt, haben ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung und sind daher
zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.108 AsylG sowie Art. 105 AsylG i.V.m.
Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 3
Die Verfügung des BFM vom 10. Juli 2009 ist, wie vom Bundesverwaltungsgericht in
seiner Zwischenverfügung vom 13. August 2009 festgestellt wurde, soweit die Frage der
Flüchtlingseigenschaft und die Asylgewährung betreffend, in Rechtskraft erwachsen, und
auch die Anordnung der Wegweisung ist nicht mehr zu überprüfen. Gegenstand des
vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob die Wegweisung zu
vollziehen oder ob anstelle des Vollzugs die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44
AsylG). Mithin ist auf die Ausführungen in der Beschwerde, soweit diese die
Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen betreffen, nicht einzugehen.

E. 4.1



Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR
142.20]).

E. 4.2
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG).

E. 4.2.1
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in
dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG
gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu
werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR
101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und
der Praxis zu Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 4.2.2
Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der
Grundsatz der Nichtrückschiebung nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft
erfüllen. Da rechtskräftig festgestellt worden ist, dass es den Beschwerdeführenden nicht
gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu
machen, kann das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen
Non-Refoulements im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr
der Beschwerdeführenden nach Kosovo ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG
rechtmässig.

E. 4.2.3
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den
Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimat-
beziehungsweise Herkunftsstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss
Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des
UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real
risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter
oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. EGMR [Grosse Kammer], Saadi
gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr. 37201/06, §§ 124 bis 127, mit
weiteren Hinweisen).

E. 4.2.4
Was die Menschenrechtslage der ethnischen Minderheiten in Kosovo anbelangt, führte die
damals zuständige Beschwerdeinstanz, die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)



in dem in Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission
[EMARK] 2001 Nr. 13 publizierten Urteil aus, die Lage in Kosovo habe sich seit der
Intervention der North Atlantic Treaty Organiziation (NATO) im Jahre 1999 und dem
Rückzug der serbischen Truppen aus Kosovo zum Positiven verändert, da unter anderem
durch die 1999 eingesetzte KFOR der Schutz der ethnischen Minderheiten verbessert
worden sei. Nach den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts sind in der Folgezeit
in Kosovo die bisher zuständigen Behörden - im Rahmen ihrer Möglichkeiten -
systematisch gegen Bedrohungen und Übergriffe Dritter vorgegangen. Insoweit kann zum
heutigen Zeitpunkt vom Schutzwillen und auch von einer weitgehenden Schutzfähigkeit der
in Kosovo tätigen nationalen Sicherheitsbehörden, namentlich der UNMIK, des KPS und
der KFOR ausgegangen werden. Die Vertreter der neuen Regierung haben sich im Rahmen
ihrer Unabhängigkeitserklärung im Februar 2008 verpflichtet, sämtliche Verträge und
Absprachen, die sich aus dem "Umfassenden Vorschlag zur Regelung des Kosovostatus"
des Sondergesandten des UNO-Generalsekretärs für den Prozess zur Bestimmung des
künftigen Status des Kosovos ergeben, vollumfänglich zu erfüllen. Die allgemeine Lage der
Ashkali, "Ägypter" und Roma hat sich indessen nicht wesentlich verbessert; es konnten
zwar nur noch vereinzelt direkte Gewaltanwendungen gegen sie festgestellt werden, doch
sind sie nach wie vor schwierigen Lebensbedingungen sowie Diskriminierungen in den
Bereichen Erziehung, Gesundheitsversorgung, Wohnen und Beschäftigung ausgesetzt (vgl.
Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Kosovo: Zur Lage der Roma in Kosovo, Gutachten
der SFH-Länderanalyse vom 26. April 2006; Updates der SFH-Länderanalyse vom 12.
August 2008 [S. 19] und vom 21. Oktober 2009 [S. 15 ff.]). Auf die Beschwerdeführenden
bezogen lässt sich aus dem erwähnten SFH-Gutachten vom 26. April 2006 (vgl. S. 4) nicht
schliessen, dass die Sicherheit der Roma in F._______ im Verhältnis zu derjenigen in
anderen Siedlungsgebieten von Roma-Gemeinschaften geringer wäre. In Würdigung der
vorstehenden Erwägungen vertritt das Bundesverwaltungsgericht die Auffassung, dass
Angehörige ethnischer Minderheiten weiterhin grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich
an die Behörden zu wenden und diese um Schutz vor Belästigungen Dritter zu ersuchen.
Mithin lässt auch die allgemeine Menschenrechtslage in Kosovo oder die Tatsache, dass
Angehörige ethnischer Minderheiten in Kosovo verschiedenen Diskriminierungen
ausgesetzt sind, den Wegweisungsvollzugs zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig
erscheinen.

E. 4.2.5
Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.

E. 4.3
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002, BBl 2002 3818).

E. 4.3.1
In Kosovo herrscht im jetzigen Zeitpunkt klarerweise nicht eine generell unsichere, von
bewaffneten Konflikten oder jederzeit drohenden Unruhen geprägte Lage, aufgrund derer



die Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr unweigerlich einer konkreten Gefährdung
ausgesetzt würden. Blosse soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von denen weite
Teile der ansässigen Bevölkerung betroffen sind, genügen nicht, um eine Gefährdung im
Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG darzustellen (vgl. dazu die weiterhin zutreffende Praxis der
ARK in EMARK 2005 Nr. 24 E. 10.1. S. 215).

E. 4.3.2
Was die albanischsprachigen Roma, Ashkali und "Ägypter" aus Kosovo im Allgemeinen
betrifft, so hat das Bundesverwaltungsgericht in Entscheide des Schweizerischen
Bundesverwaltungsgerichts (BVGE) 2007/10 die letzte Lagebeurteilung der ARK
(wiedergegeben in EMARK 2006 Nr. 10 und Nr. 11) aktualisiert und befunden, der
Wegweisungsvollzug von Angehörigen dieser Minderheiten nach Kosovo sei in der Regel
zumutbar, sofern aufgrund einer Einzelfallabklärung (insbesondere durch Untersuchungen
vor Ort durch das Verbindungsbüro in Kosovo) feststehe, dass bestimmte
Reintegrationskriterien - wie berufliche Ausbildung, Gesundheitszustand, Alter,
ausreichende Lebensgrundlage und Beziehungsnetz - erfüllt seien. Diese Beurteilung ist
gemäss den Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts auch nach der Unabhängigkeit
Kosovos noch gültig. Die Einzelfallabklärung muss - wie sich auch aus der Formulierung
im Urteil BVGE 2007/10 ("notamment" beziehungsweise "insbesondere") ergibt, nicht
zwingend in einer vor Ort durch das Schweizer Verbindungsbüro beziehungsweise - seit
deren Eröffnung Ende März 2008 - durch die Schweizer Botschaft in Pristina getätigten
Untersuchung bestehen. Auf eine Abklärung vor Ort kann verzichtet werden, wenn der
Sachverhalt in Bezug auf die konkreten Lebensumstände aufgrund der Aussagen eines
Beschwerdeführers beziehungsweise einer Beschwerdeführerin oder aufgrund anderer sich
bei den Akten befindlichen Unterlagen ausreichend erstellt ist. Der Beschwerdeführer ist
seinen Aussagen zufolge in F._______ geboren und hat dort bis zu seiner Ausreise am 10.
September 2007 an der Adresse (...) gewohnt; er hat während zwölf Jahren die Grund- und
Mittelschule besucht und besitzt ein Diplom im Fach (...) und (...); er verfügt über
vielfältige Erwerbserfahrung, wobei er sowohl als Hilfsarbeiter tätig war als auch gut
bezahlte Arbeitsstellen innehatte. In der Schweiz konnte er weitere berufliche Kenntnisse
erwerben. Aus den Akten geht weiter hervor, dass er in Kosovo ein Haus und ein Auto
besass. Seine Eltern sowie ein Bruder und eine Schwester von ihm sind weiterhin in Kosovo
wohnhaft, während sich zwei weitere Brüder in N._______ aufhalten und sich zwei weitere
Schwestern je in M._______ und in O._______ befinden. Nebst seiner Muttersprache
Romani spricht er sowohl Albanisch als auch Serbisch und verfügt über gute
Deutschkenntnisse. Die Beschwerdeführerin gab zu Protokoll, sie sei in Ujz geboren und
habe sich seit ihrer nach Brauch erfolgten Heirat im Jahr 1999 beziehungsweise 2000 bis
zur Ausreise bei ihrem Lebenspartner in F._______ aufgehalten. Sie hat während vier
Jahren die Grundschule besucht, spricht nur Albanisch und war als Hausfrau tätig. Ihre
Mutter und eine Schwester sind in Kosovo wohnhaft, während sich ihr Vater, eine weitere
Schwester und ihre beiden Brüder in der Schweiz aufhalten. Die Beschwerdeführenden
müssen nicht befürchten, nach ihrer Rückkehr nach Kosovo unter schlechten Bedingungen
in einem Kollektivzentrum oder in einem Lager leben zu müssen, sondern können sich bei
ihren Verwandten aufhalten oder gegebenenfalls in ihr Haus zurückkehren. Zudem können
sie - wie das BFM zutreffend bemerkte - auch auf die Unterstützung ihrer weiteren im
Ausland wohnhaften Verwandten zählen. Es ist daher nicht zu befürchten, dass die noch
relativ jungen Beschwerdeführenden bei ihrer Rückkehr nach Kosovo in eine konkrete, ihre
Existenz bedrohende Situation geraten könnten.



E. 4.3.3
Ihren Aussagen zufolge will die Beschwerdeführerin in Kosovo nach einer Abtreibung
einmal einen Psychiater aufgesucht haben. Sodann wird im eingereichten Kurzattest vom 5.
Februar 2008 durch einen hiesigen Arzt für Allgemeine Medizin FMH (A25/3) lediglich
bestätigt, dass sich die Beschwerdeführerin bei diesem wegen einer depressiven Erkrankung
in Behandlung befindet, wobei dieser Bestätigung eine Kopie mit dem Produktnamen
Exefor (Psychopharmakon) beigelegt war. In diesem Zusammenhang geht das
Bundesverwaltungsgericht mit den Erwägungen der angefochtenen Verfügung einig,
wonach die psychiatrische Grundversorgung in Kosovo weitgehend gewährleistet und eine
Behandlung akuter psychischer Erkrankungen ebenfalls möglich ist, der
Beschwerdeführerin in der Schweiz die erforderlichen Medikamente abgegeben werden
können und eine psychiatrische Behandlung erforderlichenfalls in Kosovo fortgesetzt
werden kann. Im Übrigen steht es den Beschwerdeführenden frei, beim BFM eine
Rückkehrhilfe (zwecks Übernahme der Medikamentenkosten) zu beantragen. Beizufügen
bleibt, dass die Aktenlage auf eine inzwischen eingetretene Verbesserung des
Gesundheitszustands der Beschwerdeführerin schliessen lässt, zumal in der
Rechtsmitteleingabe von einer weiteren Behandlungsbedürftigkeit keine Rede ist. Mithin
sprechen auch keine medizinischen Gründe gegen den Vollzug der Wegweisung.

E. 4.3.4
Angesichts der gesamten Umstände kann der Vollzug der Wegweisung auch in
Berücksichtigung des Kindeswohls als zumutbar bezeichnet werden.

E. 4.4
Schliesslich ist der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführenden auch als möglich
im Sinne von Art. 83 Abs. 2 AuG zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang wird in der
Rechtsmitteleingabe eingewendet, die Vorinstanz habe nicht überprüft, ob die
Beschwerdeführenden gestützt auf die Gesetze des Staates Kosovo ein Anrecht auf dessen
Staatsbürgerschaft hätten. Dazu ist festzuhalten, dass aus den von ihnen in Kopie
eingereichten UNMIK-Geburtsurkunden hervorgeht, dass sie in Kosovo geboren sind.
Sodann wird durch die im Original eingereichte UNMIK-Zivilstandsbescheinigung des
Beschwerdeführers dessen Geburtsort bestätigt, während die Beschwerdeführerin eine
UNMIK-Identitätskarte zu den Akten reichte, in welcher ihr Geburtsort ebenfalls
verzeichnet ist. Zwar hat sich eigenen Angaben zufolge der Beschwerdeführer während des
Krieges in Serbien und die Beschwerdeführerin in Albanien aufgehalten. Aus den Akten
ergeben sich indessen keine Hinweise darauf, dass die Beschwerdeführenden am 1. Januar
1998 nicht in Kosovo wohnhaft waren. Schliesslich ist auf die Ausführungen in der
Vernehmlassung der Vorinstanz (vgl. Sachverhalt Bst. G) zu verweisen, welche sich als
zutreffend erweisen. Mithin sind keine praktischen Vollzugshindernisse erkennbar, die
einer Rückkehr nach Kosovo entgegenstehen könnten, weshalb die Beschwerdeführenden
verpflichtet sind, sich bei den heimatlichen Behörden die notwendigen Reisepapiere zu
beschaffen (Art. 8 Abs. 4 AsylG).

E. 4.5
Insgesamt ist der durch die Vorinstanz verfügte Wegweisungsvollzug zu bestätigen. Die
Vorinstanz hat diesen zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet. Nach dem
Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4
AuG).



E. 5
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG). Nachdem sich die Beschwerde jedoch zum
Zeitpunkt ihrer Anhängigmachung nicht als aussichtslos erwiesen hat, und aufgrund der
Aktenlage nach wie vor von der prozessualen Bedürftigkeit der Beschwerdeführenden
auszugehen ist, ist in Gutheissung des entsprechenden Gesuchs auf die Auferlegung von
Verfahrenskosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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